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In den letzten Jahren belasteten multiple 
Krisen die Städte, Kreise und Gemein-
den: Corona-Lockdowns, die Energie-
krise durch den Angriff Russlands auf 
die Ukraine sowie die wieder anstei-
gende Zahl von Geflüchteten, die in den 
Kommunen untergebracht werden müs-
sen. Diese Herausforderungen erzeugten 
und erzeugen immer noch Druck auf die 
kommunalen Haushalte und wirken sich 
negativ auf die Einnahmen aus.

Einsparungen treffen  
Kinder besonders hart
In der Corona-Pandemie gingen zahlrei-
che Einschnitte zu Lasten von Kindern 
und Jugendlichen. Und auch die notwen-
digen Einsparungen bei den Energiekos-
ten treffen häufig Bereiche, die für Kin-
der besonders wichtig sind: Schulen, 
Kitas, Schwimmbäder oder kulturelle 
Angebote. Betrachtet man allerdings die 
Folgen dieser kurzfristigen Einsparun-
gen, wirken sie sich langfristig kosten-
treibend aus. Einmal verpasste Entwick-
lungsschritte im Kindesalter lassen sich 
nur schwer nachholen. Dann braucht es 
aufwändige Angebote, um Defizite wie-
der aufzufangen. Oder es bleiben gerin-
gere Qualifikation, soziale und gesund-
heitliche Probleme. Das können wir jetzt 
schon an den Schulen als Coronafolgen 
wahrnehmen.

Solche verfehlten Schwerpunktsetzun-
gen bei Einsparungen lassen sich ver-
hindern, wenn man die in der UN-Kin-
derrechtskonvention normierten Rechte 
von Kindern ernst nimmt. Sie haben in 

Kinderrechte im Haushalt verankern

Investitionen in die Zukunft
Viele Einsparungen in der Kommune treffen Kinder und Jugendliche besonders hart. Kommunen müssen aber auch das 
Kindeswohl gewährleisten. Daher haben sie die UN-Kinderrechtskonvention bei der Haushaltsplanung und -umsetzung zu 
beachten. Der Verein Kinderfreundliche Kommunen hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Köln dazu Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet.
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Deutschland Gesetzesrang – und dieses 
Bundesrecht gilt für die Städte, Krei-
se und Gemeinden.1 Das sollte auch 
bei der kommunalen Haushaltsplanung 
und -umsetzung berücksichtigt werden.2 

Zahlreiche Stadtoberhäupter aus kin-
derfreundlichen Kommunen haben sich 
dazu bereits verpflichtet und dies in ei-
nem gemeinsamen Aufruf bekräftigt.3

Nach Auffassung der Verfasser*innen 
sind die Kommunen dazu verpflichtet, 
die UN-Kinderrechtskonvention in ih-
rem Rechtskreis bei der Aufstellung des 
Kommunalhaushalts umzusetzen.

Ein Blick in die  
UN-Kinderrechtskonvention
Nach Artikel 4 sind die Vertragsstaaten 
verpflichtet, alle geeigneten Maßnah-
men zu ergreifen, um die Kinderrechte 
zu verwirklichen. Der UN-Ausschuss 
für die Rechte des Kindes hat dies noch 
einmal konkretisiert: Bei der Auswahl 
der Maßnahmen müssen die Staaten alle 
verfügbaren Mittel ausschöpfen. Daraus 
ergibt sich, dass jede öffentlich-recht-
liche Gebietskörperschaft verpflichtet 
ist, bei ihren Haushaltsaufstellungsver-
fahren Vorgaben der UN-Kinderrechts-
konvention zu beachten und umzuset-
zen – also auch die Kreise, Städte und 
Gemeinden.

Die Konvention verlangt außerdem, 
beim Mobilisieren von Ressourcen, der 
Haushaltsplanung und allen öffentlichen 
Ausgaben bestimmte Kinderrechte be-
sonders zu beachten: 

• das Recht auf Schutz (Artikel 2), 

• das Recht auf Förderung und Entwick-
lung (Artikel 6), 

• das Recht auf Beteiligung (Artikel 12 
I und II) sowie 

• die sich aus Artikel 3 ergebende 
Pflicht, das Kindeswohl vorrangig zu 
berücksichtigen. 

Der Verein Kinderfreundliche Kommu-
nen hat gemeinsam mit der Bezirksre-
gierung Köln Handlungsempfehlungen 
erarbeitet, die das Kindeswohlprinzip im 
kommunalen Haushaltsaufstellungsver-
fahren berücksichtigen.4 Sie richten sich 
an Ratsmitglieder sowie Verwaltungsvor-
stände, und innerhalb der Kommunalver-
waltung insbesondere an die Finanzver-
waltung beziehungsweise Kämmerei. 
Die Handlungsempfehlungen machen 
deutlich: Es widerspricht der Rechtsla-
ge diese Verpflichtungen als kommuna-
le Gebietskörperschaft nicht einzuhalten.

Vom Grundsatzbeschluss 
zum Finanzmanagement
Noch bevor es überhaupt an den Haus-
halt geht, empfiehlt die Handreichung da-
her einen Beschluss des Rates, den Vor-
rang des Kindeswohls in die Gemeinde-
satzung aufzunehmen. Außerdem muss 
es genügend Personalressourcen für eine 
Koordinierungsstelle geben, die zentral 
die Umsetzung von Kinderrechten koor-
diniert, idealerweise direkt als Stabsstelle 
bei den Hauptverwaltungsbeamt*innen.
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Das kommunale Finanzmanagement 
ist ein Dreh- und Angelpunkt, um die 
politischen und strategischen Ziele der 
Kommune umzusetzen. Die Kinder-
rechte sollten deshalb ressortübergrei-
fend in den Finanzplanungen verankert 
werden. Dazu ist die politische Betei-
ligung der nachwachsenden Genera-
tion unabdingbar. Budgets und Fonds 
für die Umsetzung von Ideen und Pro-
jekten können wichtige Impulse setzen 
und für Unterstützung in den Kommu-
nalvertretungen sorgen. Erste Adressen 
sind die lokalen Kinder- und Jugend-
parlamente. Impulse können auch von 
den lokalen Partnerschaften für Demo-
kratie aus dem Programm „Demokratie 
leben!“ des Bundesfamilienministeri-
ums kommen.

Ökonomische Argumente über den Nut-
zen spielen für die Umsetzung der Kin-
derrechte nach wie vor eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. Es lässt sich mitt-
lerweile auch zeigen, dass es sich bei 
den Kosten, die für eine stärkere Be-
rücksichtigung von Kinderinteressen 
und für Beteiligungsinitiativen entste-
hen, nicht um Konsumausgaben handelt, 
sondern um Zukunftsinvestitionen. Bei 
den Ausgaben für die nachwachsende 
Generation, die zu deren Wohlbefinden, 
Bildungsniveau und Kompetenzerwerb 

beitragen, handelt es sich um längerfris-
tige Investitionen in das Humankapital 
eines Gemeinwesens.5 

Die Orientierung am Wohlbefinden be-
ziehungsweise den „best interests of the 
child“ zahlt sich politisch auch mittel-
fristig aus. Kinderfreundliche Kommu-
nen versprechen geringere Armut, weni-
ger soziale Ungleichheit, einen besseren 
Gesundheitszustand der Bevölkerung, 
ein längeres Leben und eine niedrigere 
Kindersterblichkeit.6
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